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SA TZUMtl
des Verbandes Mecklenburg- Vorpommerseher

Omnibusunternehmen e. JI:(mVo)

§1
Name und Sitz

1. Der Verband trägt den Namen "Verband Mecklenburg-Vorpommerscher Omnibusunternehmen
e.V.ll

2. Der Verband hat seinen Sitz in 23972 Dorf Mecklenburg, Rambower Weg 8. Am Sitz des
Verbandes ist sein Gerichtsstand.

3. Die Dauer des Bestehens des Verbandes ist nicht begrenzt.

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

5. Der Landesverband ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Wismar unter der Nr. 733
eingetragen.

§2
Zweck des Verbandes

1. Der Verband hat die Aufgabe, die gewerbepolitischen und fachlichen Interessen seiner
Mitglieder zu vertreten, diese nach bestem Vermögen in allen beruflichen und konzessions­
rechtlichen Belangen zu betreuen und zu fördern.

2. Zur Erreichung dieses Zieles wird der Verband

a) die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den zuständigen Behörden vertreten,

b) diese bei der Prüfung und Behandlung ihrer Aufgaben als Genehmigungsbehörde beraten
und ihnen geeignete Vorschläge unterbreiten,
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c) seine Mitglieder als Tarifpartei bei Verhandlungen mit den Gewerkschaften über alle Lohn­
und Arbeitsbedingungen vertreten,

d) die kooperative Mitgliedschaft zu einer berufsständischen Bundesorganisation (bdo)
herbeiführen, um damit die Interessenvertretung seiner Mitglieder bei den
Bundesministerien und den höchsten politischen Gremien sicherzustellen,

e) darüber hinaus fördert der Verband die Zusammenarbeit auch mit anderen Interessen-
vertretungen der privaten Wirtschaft, z.B. Landesverband des Taxen- und
Mietwagengewerbes, den Industrie- und Handelskammern des Landes.

3. Zweck und Aufgabe des Verbandes sind nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet.

4. Der Verband verfolgt weder partei politische noch religiöse Zwecke.

§3
Mitgliedschaft

1. Die aktive Mitgliedschaft im MVO eV. ist freiwillig und steht jedem Verkehrsbetrieb offen, der
gewerbliche Personenbeförderung mit PKW, Kleinbussen, Kraftomnibussen oder anderen
Fahrzeugen betreibt.

2. Die passive Mitgliedschaft kann von wirtschaftlichen Organisationen, Vereinigungen,
Gesellschaften sowie, auf einstimmigen Vorstandsbeschluss, auch von natürlichen Personen
erworben werden, die entweder im Verkehrsgewerbe tätig sind oder in sonstiger Weise dem
Verkehrsgewerbe nahe stehen.

3. Eine Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung
mit 2/3 Mehrheit verliehen werden.

§4
Antrag auf Mitgliedschaft

1. Anträge auf den Erwerb der aktiven oder passiven Mitgliedschaft im Verband sind schriftlich an
die Geschäftsführung einzureichen.

2. Die Antragsteller haben alle Auskünfte zu geben, die für ihre Aufnahme notwendig sind. Dazu
wird ein einheitlicher Fragebogen verwendet.
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3. Über die Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand in geheimer Wahl. Die Zustimmung zum
Beitritt eines Mitgliedes erfolgt einstimmig.

4. Über seine Mitgliedschaft im Verband erhält jedes Mitglied eine Mitgliedskarte.

§5
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die erworbene Mitgliedschaft ist unbefristet.

2. Sie endet:

a) bei natürlichen Personen durch Tod,
b) bei juristischen Personen durch:

- Löschung der Gesellschaft oder Gewerbeanmeldung bei Einzelbetrieben oder
- wenn die behördliche Genehmigung zur Personenbeförderung entzogen oder

nicht mehr erteilt wird,
c) durch Kündigung des Mitgliedes,
d) durch Ausschluss.

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gemäß Abs. 2 a und 2b erlöschen auch die Rechte an den
im Kalenderjahr entrichteten Beiträgen sowie am Verbandsvermögen.

4. Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft im Verband zum Schluss eines Kalenderjahres mit 3­
monatiger Frist durch eingeschriebenen Brief an die Geschäftsführung kündigen. Damit
erlöschen auch etwaige Rechte am Verbandsvermögen.

5. Auf Beschluss des Vorstandes können Mitglieder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter
Verlust der im Kalenderjahr entrichteten Beträge und etwaiger Rechte am Verbandsvermögen
ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

a) ein Mitglied den Versuch zum Missbrauch des Verbandes für parteipolitische oder religiöse
Zwecke unternimmt,
b) ein Mitglied gegen die Satzung oder Beschlüsse der Organe des Verbandes oder sonst

gröblich und gewerbeschädlich gegen die Interessen und das Ansehen des Gewerbes oder
des Verbandes verstößt,

c) ein Mitglied mit seinen Beitragszahlungen länger als 6 Monate im Rückstand bleibt und trotz
dreimaliger Mahnung nicht zahlt,

d) das Konkursverfahren eines Mitgliedsunternehmens eröffnet wird.
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6. Gegen den Beschluss des Vorstandes auf Ausschließung kann der Betroffene schriftlich
Beschwerde einlegen, die innerhalb eines Monats nach Zugang der Ausschlussmitteilung bei
der Geschäftsstelle des Verbandes eingegangen sein muss. Über die Beschwerde entscheidet
abschließend der Schlichtungsausschuss. Dieser Ausschuss besteht aus den beiden
Rechnungs-prüfern und einem von dem Betroffenen zu benennenden Verbandsmitglied. Die
Beschlussfassung erfolgte mit einfacher Mehrheit und ist protokollarisch festzuhalten.

7. Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer können abweichend von Regelungen unter 5. und
6.nur von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Eine Beschwerde gegen den
Beschluss findet nicht statt.

§6
Rechte der Mitglieder

1. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Kein Mitglied hat oder erhält Sonderrechte.

2. Die Mitglieder sind berechtigt, vom Verband Auskünfte, Rat und Beistand in allen allgemein
interessierenden oder speziellen gewerblichen Fragen zu verlangen, jedoch keine rechtliche
oder anderweitige Beratung von Angelegenheiten, die nicht mit der Gewerbetätigkeit in
Verbindung stehen.

3. Alle aktiven Mitglieder sind berechtigt, Anträge an die Mitgliederversammlung zu stellen.

4. Jedes aktive Mitglied kann für jedes Amt innerhalb des Verbandes gewählt werden.

§7
Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verband zur Erreichung seiner Ziele im Interesse aller
Mitglieder zu unterstützen. Die Satzung des Verbandes ist einzuhalten

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, während ihrer gesamten Mitgliedschaft die in der
Beitragsordnung festgesetzten Beiträge regelmäßig und ohne dazu besonders aufgefordert zu
werden, zu entrichten.

§8
Organe des Verbandes

1. Organe des Verbandes sind:

- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand,
- 2 Rechnungsprüfer.
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2. Die einem Mitglied übertragenen Ämter im Verband sind ehrenamtlich auszuüben. Die durch
diese ehrenamtliche Tätigkeit einem Mitglied entstehenden Kosten können vom Verband im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und auf der Grundlage entsprechender
Rechtsvorschriften erstattet werden.

§9
Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie ist möglichst im letzten
Vierteljahr des Kalenderjahres an einem vom Vorstand zu bestimmenden Ort abzuhalten.

2. Sämtliche Mitglieder sind mit zumindest 4- wöchiger Frist schriftlich und unter Bekanntgabe der
Tagesordnung einzuladen. Zusätzliche Anträge von aktiven Mitgliedern, die zumindest 14 Tage
vor der Mitgliederversammlung schriftlich bei der Geschäftsstelle eingehen, werden auf die
Tagesordnung gesetzt und allen Mitgliedern bekanntgegeben. Später eingehende Anträge
können nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung dies ausdrücklich beschließt
und sie nicht

a) Wahl zu Ehrenämtern (Vorstand und Rechnungsprüfer)
b) Widerruf der Bestellung zu Ehrenämtern
c) Ausschluss von Ehrenamtsinhabern
d) Satzungsänderungen
e) Auflösung des Verbandes

betreffen.

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt über alle bedeutenden Angelegenheiten des
Verbandes, insbesondere über:

a) generelle Aufgaben und Ziele des Verbandes,
b) die Zusammensetzung des Vorstandes,
c) die Bestellung zweier Rechnungsprüfer,
d) Widerruf der Bestellung zu Ehrenämtern,
e) die Verleihung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften,
f) Ausschluss von Vorstandsmitgliedern und Rechnungsprüfern,
g) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung,
h) Beschluss der Beitragsordnung,
i) Beschlussfassung über den Haushaltsplan,
j) die Berufung von Ausschüssen,
k) Satzungsänderungen oder Ergänzungen,
I) Auflösung des Verbandes.

4. Auf schriftlichen Antrag von zumindest 1/3 der Mitglieder oder auf Beschluss des. Vorstandes
muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung innerhalb von 30 Tagen mit 14- tägiger
Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der Anträge einberufen werden; zusätzliche Anträge
sind nicht zulässig.

Seite 5 von 10




